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Buf öcm fclflc der ehre
kielen:

Tünchernteister Fr . Schranz,  Mitglied
des Lokalgewerbevereins Wiesbaden.

Richard Bauer,  Inhaber des Eisernen
Kreuzes, Sohn des Mitgliedes Ferdiitand
Bauer. Weyer.

Ehre ihrem Andenken!

Mil üem eisernen ttrenrL Klaffe
wurde ausgezeichnet:

Leutnant d. R . und Kompanieführer Paul
Ku 8bb et , Sohn des Mitgliedes Schuh¬
mach ermeister Jvh . Knöbber, Bad Ems.

Wir bitten um Mitteilung über die für das
Katerland gefallenen Mitglieder, sowie über SRit*
glieder, denen im Felde eine Auszeichnung ver¬
liehen wurde.

Um peinliche Jrrtümer zu vermeiden, bitten
wir, uns nur durchaus verbürgte  Mitteilungen
zugehen zu lasse«.

Bekanntmachungen
des lentralporltandes.

Nach den Bestimmungen der Biichcrei-
vrdnung vom 13. November 1917 bleibt die
Bücherei und Borbilderscnnmlung

im Monat August geschlossen.
Wiesbaden,  den 8. Juli 1918.

Der Zentralovrstand
des GewerbevereinSfiir Nassau.

Betr . Fcrienauzeigcn der gewerkt , und
Mädchen-Fortbildungsschulen.

Schulvorstände und Leiter der geiverbl.
und Mädchen -Fortbildungsschulen werden
hiermit ans nnsereVersügung vom23 .5.1917,
I 1317, anfmerlsam gemacht, wonach Beginn
und Ende der Ferien an den Schulen uns
anzuzeigen ist. lPostkarte genügt .)

Wiesbaden,  den 8. Juli 1918.
Der Zentralvorstan¬

des Gewerbevereins für Raffan.

Die GeschästssteRen
der Kreisverbande für Handwerk und Gewerbe

erteilen Rat und Auskunft und gewahren Beistand
in allen wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten für Handwerk
und Gewerbe, insbesondere auch in der Rohstoff-, Arbeits - und Kreditbeschaffung,

Hilfsdienstpflicht, Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenfürsorge u. a.
Benutzung für Jedermann , für Mitglieder gebührenfrei.

Übersicht über die Geschäftsstellen rrnd Benutzungszeiten.

KreiSvtrband Sitz der
Geschäftsstelle

Straße und
Hausnummer Sprechstunden Name der

GeschäsrssühcerS

I . Biedenkopf . . . Biedenkopf. . . . Schttlstr. 25 II . Sonuiagvorm.
10—12 Uhr Techniker Schmidt

2. Dillkreis . . . . Dilleitburg. . . . Ocanienstr. 30 .
Fernspr. 286 Kreisbaumeister Rover

3. Höchst a . M . . . . Höchsta. M. . . . Kaiserstraste8 . Mittwochnachm.
6—7 Nhr Rendant Hartleib

4. Limburg a . L. . .
G

Limburga. L. . . Altes Schlotz
Domplatz

Wcrktagsvorm.
8—12 Ilhr

Forkbildungs-Schulleiter
Dückcr

»
s . Oberlahn . . . . Weilburg . . . . .

Täglich8- 12 Ilhr
vorm. u. 3-6 Uhr

nachmittags
Borsitzender

SchneidermeisterE. Schäfer

k. Obertaunus . . . Bad Homburgv.d.H. Lonisenstraße 43
Montag ,Mittwoch

und Samstag
nachm. 3—6 Uhr

tzofspenglermeister
I . Schenderlein

7. Rheingau . . . .

Eltville.

Oestrich. . . . .

Rüdesheim. . . .

Schwatbacherstr.
SchulhauS
Zimmer 9

Schulhaus . .

KicchstrasteZ. .
Fernspr. 119

Montag , Diens¬
tag, Mittwoch u.
Freitag 6—7 n.
Donnerstag von
8—9Uhrabcnds
Montag,Diens¬
tag, Freitag und
SamSkag 10-12

Architekt Bmns

8. St . Goarshausen. Oberlahnstein. . . Bors. Buchdruckereibesitzer
Ed. Schicket

S. Unterlahn . . . .
Diez.

Ems . . . . . .

Oraniensteiner-
straste 11
Rathaus

Beratungszimmer

Momag , M irnvoch nnv
F-rrirag i -LNhr nachm,
auüecam 1. u . 3. Mitt¬

woch im Man«
Am 1. u . 3. Miktwoch
jed. Mr ». v. 2-Cnachm.

Techniker Kuchenbuch

10 . Untertaunus . Langenschwalbach, an
Sprechstunde:

geschloffen an das
werktags von 3-

Handwecksamt M
-6 Uhr nachmittag

iesl adm, Rheinstratze 42.
s, anher Samstags.

11. Unterwesterwald.

Montabaur . . . .

Grenzhausen. . .
Höhr .

Selters.

Rathaus . . .

Privatwohnung

Lindenstraste9
Rheinstraße . .
Geschäftszimmer
d.Bürgermcister-
amtes . . . .

Tägl 9 - 12,2 - 6
Sonntags

11' /,—12' /, vm.

Jederzeit
Jederzeit

8—12 Uhr vorm.
2—6 „ nachm.

Bürgermeister Reis

Werkmeister Fleckenstein
Schreinermstr. Jimgbecker

Beigeordneter Sahm

12. Ufingen Usingen . Rathaus . . . Freitaz , von
10—12 Uhr vorm.

Ratsschreiber
August Dienstbach

13. Wiesbaden - Land Biebrich. Rathaus
Zimmer Nr . 40

Werktags 8-12 u.
3—6, mit AuSn.
Samstag nachm.

Architekt Schenk
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Vetr . Iltägiges Erscheinen -es
• „Nass. Gewerbeblattes ".

Die Kosten für die Drucklegung des »Nass.
Gewerbeblattes " sind bisher um 40% ge¬
stiegen, während in dem gleichen Zeitraum
die Einnahmen aus Anzeigen um die Hälfte
zurückgcgangen sind, so daß die Herausgabe
des Blattes steigende Aufwendungen aus
Mitteln der Zentpalkasse erfordert , die nur
aufgebracht werden können, wenn andere
Ausgaben eine Einschränkung erfahren . Die
Zeitverhäitnisse fordern aber eine -Förde¬
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse für
Handwerk und Gewerbe, insbesondere durch
den weiteren Ausbau der Kreisverbänöe,
wofür auch die Zentralkassc steigende Auf¬
wendungen zu machen hat , so daß gleich¬
zeitig steigende Ausgaben für das Gerverbc-
blatt zur Zeit nicht ausgebracht werden
können. Dazu kommt noch die zunehmende
Papicrknappheit . Wir verkennen nicht, daß
gerade in heutiger Zeit , wo im ganzen ge¬
werblichen Mittelstand die Verhältnisse in
einer Nkeuordnung begriffen sind, eine ge¬
werbliche Zeitschrift ganz besonders wichtige
Aufgaben hat. Wenn wir trotzdem uns da¬
zu entschlossen haben, vorübergehend zu dem
14tägigen Erscheinen des Blattes zurückzu-
kehren, so geschieht dies unter dem Druck
einer Kriegsnotwendigkeit und unter der
Voraussetzung , daß es uns auch unter
dieser Einschränkng gelingen wird , unsere
Mitglieder und Leser des Blattes von allem
zu unterrichten . Sobald sich die Verhältnisse
wieder bessern, wird die Einschränkung
wieder aufgehoben werden.

Das „Nassauische Gewerbeblatt " erscheint
von jetzt ab jeden zweiten Samstag , die
Nummer 29/30 tomnrt am Samstag , den
27. Juli , heraus.

Wiesbaden,  den 9. Juli 1918.
Der Zentralvorstand

des GewerbevereinS für Nassau.

An die Vorstände der Lokalgewerbevereine
und die Bereinsmitglicdcr.

Anstelle der infolge des Krieges ausge¬
fallenen ordentlichen Generalversammlung
des Gewerbevereins ftir Nassau waren in
den beiden letzten Jahren zur Besprechung
wichtiger gewerblicher Fragen und Vcreins-
angelegenyeiten außerordentlicheMitglieder-
versammlungen abgehnilten worden. Diese
Versammlungen - erfreuten sich eines zahl¬
reichen Besuches und es lag nahe, auch in
diesen: Jahre wieder eine solche Versamm¬
lung zu berufen . Die inzwischen weiter
verschärften Verkehrseinschränkungen lassen
jedoch die Abhaltung einer Versammlung
am Sonntag geradezu unmöglich erscheinen
und an den Wochentagen sind die wenigen
nicht im Heeres- oder Hilfsdienst stehenden
Mitglieder von ihren Bernssgeschäften so
sehr in Anspruch genommen, daß aus einen
ausreichenden Besuch einer Versammlung
nicht gerechnet werden kann. Aus diesem
Grund hat der Zentrcrlvorstand beschlossen,
in diesem Jahre von der Abhaltung einer
Mitgliederversammlung abzusehen. Er
konnte dies umsomehr, als den Mitgliedern
Gelegenheit gegeben war , durch den Besuch
der von den Kreisverbänden für Handwerk
und Gewerbe in diesem Frühjahre veran¬
stalteten Versammlungen an den Beratun¬
gen über die zur Zeit im Vordergrund des
Interesses stehenden Angelegenheiten tcil-
zunehmen und dort ihre Wünsche und An¬
träge zur Geltung zu bringen.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir unse¬
ren Vereinsmitgliedern nochmals dringend
empfehlen, in allen gewerblichen und wirt¬
schaftlichen Fragen , in denen sie eine Be-
ratnng oder Unterstützung wünschen, die Ge¬
schäftsstelle des ztzreisverbandes in Anspruch
zu nehmen. Jede nur irgendwie mögliche
Hilfe wird hier gern und kostenlos gewährt.

Wiesbaden,  den 9. Juli 1918.
Der Zcntralvorstand

-cs GewerbevereinS für Nassau.

cntwurt zu einem OreaniiaUotis*und HrMtsplan
für Me Kceisücroätiüc für kanüwcrk und öcwcrvc.

Ausgestellt vom Zentralvorstand

I. Stellung des Kreisoerbandes.
Der Gewerbeverein für Nassau vereinigt

die in einem Kreise bestehenden Lokal-
gewerbcvereine , Handwerkervereine , ge¬
werblichen Fachvereinigungen , Innungen
und gewerblichen Genossenschaften zu einem
Kreisverband für Handwerk und Gewerbe.

Der Kreisverbanü ist ein Glied des
GewerbevereinS für Nassau und steht in
engster Verbindung mit der Handwerks¬
kammer.

II . Zweck des Kreisverbandes.
Förderung der gemeinsamen gewerb¬

lichen r:nd nnrtschaftlichen Interessen von
Handwerk und Gewerbe innerhalb des
.Kreises in engster Fühlungnahme mit dem
Gewerbcverein für Nassau und der Hand¬
werkskammer . Beratung und Unterstützung
der Mitglieder der angeschlossenen Bereini-

nngen in allen gewerblichen Angelegen-
eiten.

Zur Erreichung dieses Zweckes dienet:
folgere Mittel:
1. Die Verhältnisse und Bedürfnisse voir

Handwerk und Gewerbe innerhalb des
Kreises zu erforschen, alle Vorgänge im
gewerblichen Leben aufmerksam zu be¬
obachten, Wünsche und Beschwerden der
Handwerker und Gewerbetreibenden
zu prüfen und die zur Wahrung ihrer
Interessen geeignet erscheinenden Maß¬
nahmen entweder selbst dnrchznsühren
oder mit geeigneten Vorschlägen an den
Zentralvorstand des Gewerbevereins
für Nassau darüber zu berichten,-

2. den allgemeinen und fachlichen Zu-
sainmenschluß der Handwerker und Ge¬
werbetreibenden des Kreises zu Ge¬
werbevereinen , Fachvereinigungen , In¬
nungen oder Genossenschaften zu för¬
dern und dahin zu wirken , daß allmäh¬
lich das gesamte Handwerk und Ge¬
werbe von der Organisation ersaßt
wird , dabei siird auch die weiblichen
Handwerker zu berücksichtigen,' *

3. dafür einzutreten , daß die Handwerker
und Kleingewerbetreibenden bei der
Vergebung öffentlicher Arbeiten und
Lieferungen zu angemessenen Preisen
und nach Maßgabe der allgemeinen Be¬
stimmungen über das öffentliche Ver¬
dingungswesen berücksichtigt werden,
sei cs durch den Zusammenschluß des
Handwerks zn Lieferungsgenossenschaf-
ten oder bei Vergebung an einzelne
Unternehmer durch Zerlegung der Aus¬
schreibungen in kleine nach Handwerks¬
zweigen getrennten Losen, rechtzeitige
Ausschreibung, Vollständigkeit der
Unterlagen und Bemessung ausreichen¬
der Lieferfristen,-

4. die Handwerker und Gewerbetreiben¬
den in technischen, wirtschaftlichen und
Rechtsfragen (soweit die Fragen das
Handwerk und Gewerbe betreffen) in
Steuer - und Versicherungssachen, bei
Anfertigung von Verträgen , Berech¬
nungen und technischen Zeichnungen zn
beraten und zu unterstützen:

8. Auskunft über Kreditwürdigkeit einzu-
holcn und zn erteilen , Forderungen
der Handwerker und Gewerbetreiben¬
den einznzichen, bei Bekämpfung des
Borgunwcsens , des unlauteren Wett¬
bewerbs und der Schwindelsirmen mit-
znwirke:: ,-

6. das Schiedsgerichtsverfahren ' zu pfle¬
gen dnrch Einwirkung aus den Abschluß
von Vergleichen zur Vermeidung des
Prozeßverfahrens , Handwerker und Ge¬
werbetreibende , die in Zahlungs-
schwicrigkeiten geratci : sind, zu beraten
und einen außergerichtlichen Vergleich

des Gewerbevereins für Nassau.

mit den Gläubigern anzustreben : nach
Einführung einer Schiedsgerichtsord-
nuug ist die Geschäftsstelle des Kreis-
verbandes zugleich die Geschäfkßstrlle
des Schiedsgerichts,-

7. dieHanöwerker und Gewerbetreibenden
bei der Verbesserung der Buch- und Ge¬
schäftsführung! zn unterstützen , gegebe¬
nenfalls geeignete Persönlichkeiten ftir
die Buch- und Rechnungsführung den
Gewerbetreibenden vorzuschlagen;

8. sich der Berufsberatung undLehrstellen-
vermstieilnig für das Handwerk und
Gewerbe anzunehmen,'

9. wichtige Fachzeitschriften zn halten und
bei den Gewerbetreibenden in Umlauf
zu setzen,-

10. ans Erfordern der Behörden , des Zen¬
tralvorstandes des Gewerbevereins
für Nassau, der Hairdwerks- oder Han¬
delskammer Gutachten und Berichte
über die Verhältnisse im Handwerk und
Gewerbe des Kreises zu erstatten.

BefändereAufgabrnfür die
Kriegszeit.

11. dieHandwerker undGewerüetreibcnden
bei der Beschaffung der zur Fortfüh¬
rung oder Wiederausrichtnng ihrer
Betriebe notwendigen Betriebsmittel
(Barmittel , Kredit,' Roh- oder Hilss-
stoffe, Werkzeuge und Maschinen) zu
unterstützen;

12. sich der Fürsorge für die .Kriegsbeschä¬
digten ans dem gewerblichen Mittel¬
stand anzunehmen durch Auskunft über
die ihnen aus dem Versorgnngsgesetz
oder denBersicherungsgesetzen zu stehen¬
den Ansprüche und durch Vermittelung
von Arbeitsgelegenheit:

13. die Kriegerfrauen in der gewerblichen
Geschäftsführung und bei Aufrechterhal-
tnng ihrer Betriebe zu unterstütze :: :
Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern
aus dem gewerblichen Mittelstand zu
beraten über die ihnen zustehenden
Rentenansprüche usw.,-

14. Vcrtcilnngsstellen für die Kriegsuntcr-
stütznngen an selbständige Handwerker
und Gewerbetreibende einznrichten.

Für die Richtigkeit der erteilten Aus¬
künfte wird keine Haftung übernommen,

III . Organe des Krersverbandes.
Die Organe des Kreisvcrbandes sind;

1. die Kreisversammlung,
2. der Ausschuß,
3. der Vorstand,
4. die Geschäftsstelle.

IV. Zusammensetzung und Zuständigkeit
der Kreisversammlnng.

Die Kreisversammlnng wird gebildet
von dem Vorstand, den: Ausschuß und den
stimmberechtigten Abgeordneten der dem
Krcisverband angchörenden Bereinigungen.
Die Zahl der von diesen Vereinigungen zu
wählenden Abgeordneten wird durch die
Satzungen bestimmt.

Zur Zuständigkeit der Kreisversamm¬
lung gehören:
1. Entgegennahme und Besprechung des

Jahresberichts,-
2. Festsetzung des zu den Kosten des Kreis¬

verbandes von den angeschlossenen Ber¬
einigungen zu leistenden Beitrages,-

3. Genehmigung des Voranschlags und
Prüfung der Jahrcsrcchnung:

4. Beschlußfassungüber Vorlagen und An¬
träge des Vorstandes , des Ausschusses,
der angcschlossenenBereinigungen und
einzelner Mitglieder:

5. Besprechung der Tagesordnungen für
dieGeneralvcrsammlüngen desGewerbe-
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Vereins fürNassau unö sieBollversalmn-
lnngemder Handwerkskammer ; Stellung
von Anträgen für die Generalversamm¬
lungen;

6. Wahl des Ortes für die nächste Kreis-
versammlnng. In jedem Jahre sollen
zwei Kreisversammlungen stattfinden,
Äne im Frühjahr und eine im Herbst,
in der Regel vor der ordentlichen Gene¬
ralversammlung des Gewerbevereins
für Nassau und den Vollversammlungen
der Handwerkskammer. • Die Berufung
der Kreisversammlnng geschieht, durch
den Vorstand mindestens 14 Tage vor
dem festgesetzten Zeitpunkt unter Mit¬
teilung der Tagesordnung im Nassau-
ischen Gewerbcblatt und im Kreisblatt.
Gleichzeitig mit der Einladung ist dem
Zentralvor stand des Gewerbevereins
für Nassau und der Handwerkskammer
von der Berufung der Kreisversamm-
lnng unter Mitteilung der Tagesord¬
nung Kenntnis zu geben. Diese sind be¬
rechtigt zu der Kreisversammlung Ver¬
treter zu entsenden. In dringenden
Fällen kann der Vorstand eine auster-
ordentliche Kreisversammlnng berufen.
Auf Antrag der Hälfte der angeschlosse¬
nen Vereinigungen muß eine solche be¬
rufen werden.
Die Leitung der Kreisversammlnng liegt

dem Vorstand ob, dessen Vorsitzender den
Vorsitz führt.

V. Zusammensetzung und Zuständigkeit
des Ausschusses.

Der Ausschuß wird gebildet durch:
1. die in dem betreffenden Kreise wohnen¬

den Mitglieder des Zentralvorstandes
des Gewerbevereins für Nassau und der
Handwerkskammer;

2. je einen Vertreter der angeschlossenen
Lokalgewerbevereine,Handwerkervereine,
Innungen und Genossenschaften;

3. je einen Vertreter des Kreises und der
Städte;

4. den Geschäftsführer des Kreisverbanöes.
. Dem Ausschuß liegt ob:

1. die Wahl des Vorstandes;
2. die Wahl und Anstellung des Geschäfts¬

führers des Kreisverbandes vorbehalt¬
lich der Zustimmung des Zentralvor¬
standes des Gewerbevereins für Nasiau;

3. die Bestellung von Sachverständigen;
4. Beschlußfassung über Vorlagen und An¬

träge des Vorstandes;
8. Genehmigung des Jahresberichts und

Prüfung des Voranschlags;
6. Stellung von Anträgen für die Kreis-

vcrsamwlung.
Der Vorsitzende des Vorstandes ist zu¬

gleich Vorsitzender des Ausschusses. Der
Ausschuß ist in der Regel jährlich viermal
durch den Vorsitzenden unter Bekanntgabe
öcr Tagesordnung zu berufen . Die Ein¬
ladungen haben mindestens sechs Tage vor
dem Sitzungstage schriftlich zu erfolgen.

Zn den Sitzungen des Ausschusses ist
unter Mitteilung der Tagesordnung auch
der Zentralvorstand des Gewerbevereins
für Nassau und die Handwerkskammer ein-
znladen.

Sein irr
Fragen von allgemeiner Bedeutung sind

nach dem pflichtmüßigen Ermessen des Vor-
Aanches dem Ausschuß zur Beratung und
Beschlußfassungzu unterbreiten.

Der gesamte Schriftverkehr geht durch
die Hand des Vorsitzenden. Er unterzeich-
uet die von dem Kreisverbanö ausgehenden
Schriftstücke gemeinsam mit dem Geschäfts¬führer.
. Wichtige Angelegenheiten oder solche, die

ein bestimmtes Fachgebiet berühren , können
an er ne Kommission zur vorbereitenden Be¬
arbeitung und Begutachtung überwiesen
^ ^ en. Die Bestellung der Kommission
geschieht durch den Vorstand. In allen
Kommissionen hat der Vorsitzende Sitz- und
Stimmrecht. Der Geschäftsführer ist zu den
Kommissions-Sitzungen mit beratender

.Stimme zuzuziehen.
Die Sitzungen des Vorstandes werden

von dem Vorsitzenden berufen, so oft es der
Gang der Geschäfte erfordert, mindestens
aber monatlich einmal. Die Einladungen
erfolgen sechs Tage vor denr Sitzungstage
schriftlich unter Mitteilung der Tagesorö-
nnng . Letztere wird von dem Vorsitzenden
festgesetzt und bildet die Grundlage für die
Verhandlungen.

VI. Zusammensetzung und Zuständigkeit
des Vorstandes.

Der Vorstand besteht ans dem Vor¬
sitzenden, dessen Stellvertreter , dem Schrift¬
führer und Rechner. Der Vorstand wird
von dem Ausschuß ans seiner Mitte gewählt.
In der Regel soll ein Mitglied des Zentral¬
vorstandes des Gewerbevereins für Nassau
der Vorsitzende sein.

Der Vorstand leitet die Geschäfte des
Kreisverbandes . Dazu gehört insbesondere
die Erledigung der taufenden Geschäfte, der
Verkehr mit den Behörden, dem Zentral¬
vorstarid des Gewerbevereins für Nassau,
der Handwerks- und Handelskammer , den
angeschlossenen Vereinigungen sowie die
Ausführung der Beschlüsse des Ausschusses
und der Kreisversammlung,

VII. Einrichtung und Aufgaben der
Geschäftsstelle.

1. Berufung des Geschäfts¬
führers.

Die Wahl und Anstellung des Geschäfts¬
führers erfolgt nach den Vorschlägen des
Vorstandes durch den Ausschuß des Kreis-
verbauöes , vorbehaltlich der Zustimmung
des Zentralvorstandes des Gewerbevereins
für Nassau. Der Dienstvertrag ist dabei
zur Genehmigung vorzulegen. Die Lösung
desDienstverhältnisses kann nur aufSchluß
eines Ka len de rviertelj ahres nach vorausge¬
gangener dreimonatiger Kündigung er¬
folgen.

2. Obliegenheiten des
Geschäftsführers.

Der Geschäftsführer leitet die Geschäfts¬
stelle des Kreisverbandes und hat sich hier¬
bei insbesondere den Aufgaben zu widmen,
wie sie nach diesem Arbeitsplan dem Kreis-
verbande gestellt sind. Er führt sein Amt
nach den Beschlüssen des Vorstandes des
Kreisverbandes und ist diesem und dem
Zentralvorstand des Gewerbevereins fiir
Nassau verantwortlich und unterstellt. Zu
seiner Uiiterstützung für die Erteilung von
Rat und Auskunft werden ihm Sachverstän¬
dige aus den verschiedenen Fachgebieten bei¬
gegeben. Deren Auswahl und Bestellung
geschieht durch den Ausschuß des Kreisvcr-bandes.

Der Geschäftsführer hat die schriftlichen
Arbeiten des Vorstandes, des Ausschusses
nnd der Kreisversammlnng zn erledigen,
die Niederschriften in den Sitzungen und
Versammlungen sowie die Bücher der
Kmisverbandskasse zn führen und für die
Ausführung der Beschlüsse nach Anordnung
des Vorstandes zu sorgen. In jeder
Sitzung des Vorstandes und Ausschusses
hat er auf Verlangen einen kurzen Bericht
über seine Tätigkeit seit der letzten Sitzung
nnd am Schluffe eines jeden Geschäftsjahres
einen schriftlichen Jahresbericht zu er¬
statten . Eine Ausfertigung davon ist dem
Zentralvorstand des Gewerbevereins für
Nassau und der Handwerkskammer einzu-
reichen. Ferner ist der Geschäftsführer ver¬
pflichtet, über jede Sitzung des Vorstandes,
des Ausschusses und der Kreisversammlung
einen druckfcrtigen Bericht an das Nassau-
ische Gewerbeblatt zu liefern.

Endlich wird es sich der Geschäftsführer
angelegen sein lassen, in gewerblichen Ver-
ammlungen über die Zwecke und Ziele der

Kreisverbändc , die gewerbeföröernden Ein¬
richtungen des Gewerbevereins für Nassau
und der Handwerkskammer sowie über ge¬
werbliche und wirtschaftliche Fragen Vor¬
träge zu halten.

VIII. Kosteudecknng nnd Rechnungs-- vnd
Kassenfiihrung.

Die Kosten der Kreisverbände werden
gedeckt durch:
1. Beiträge der angeschloffenen Bereini-

gungcn . Die Festsetzung der Beitrags-
Höhe geschieht durch die Kreisversamm-
lttng nach der Mitgliederzahl der Ber¬
einigungen . Die Benutzung der Einrich¬
tungen des Kreisverbandes durch die
Mitglieder der angeschloffenen Bereini¬
gungen ist unentgeltlich mit Ausnahme
von Fällen , die im Gebührentarif bezeich¬
net sind;

2. Gebühren nach Maßgabe des Gebtthren-
tarifs;

3. Beiträge des Staates , des Kreises, der
Gemeinden und sonstige Zuwendungen.
Die Rechnungs - und Kassengeschäfte wer¬

den unter der Aufsicht und verantwortlichen
Leitung des Rechners durch den Geschäfts
fiihrer geführt . Die Geschäftsanweisung
für die Rechnungs - und Kassenführung der
Lokalgewerbevereine findet auch ans das
Rechnungs - und Kassenwesen der Kreisver¬
bände sinngemäße Anwendung.

Die Jahresrechnmigen sind nach Prü¬
fung durch eine von der Kreisversammlung
zu wählenden Kommission.von mindestens
drei Mitgliedern bis zum 1. August dem
Zentralvorstand des Gewerbevereins für
Nassau zur Prüfung und Feststellung vor¬
zulegen.

IX. Allgemeines.
In Verhinderung des Vorsitzenden wer¬

den die demselben obliegenden Geschäfte von
seinem Stellvertreter geführt. In gleich¬
zeitiger Verhinderung beider trstt das
dienstälteste Mitglied an ihre Stelle.

Für die Wahlen und Abstimmungen sind
die einschlägigen Besftmmungen der Sat¬
zungen des Gewerbevereins für Nassau
maßgebend.

Das Nassauische Gewerbcblatt ist das
amtliche Berkündigungsorgan des Kreis-
verbandes.

Zur vctchlagNÄtzme ücr türtümKen
und fetiftergnflfe.

Die behördliche Regelung der Ersatzbe-
schaffung der beschlagnahmten Tür¬
klinken und Fenstergriffe dient, wie
,.38. T . 33." schreibt, in erster Linie den Interessen
der Hausbesitzer selbst, einmal im Hinblick auf
die durch die Knappheit an Rohstoffen und Ar¬
beitskräften bedingten Schwierigkeiten, anderer¬
seits auch im Hinblick auf die Gefahr einer Be¬
nachteiligung durch Preistreiberei der Lieferer
und Zwischenhändler . Daher ist vorgesehen, daß
kein Hausbesitzer für die von der Heeresverwal¬
tung gelieferten vollwertigen Ersatzstücke mehr
zu zahlen braucht, als er für die abgeliefertcn
Stücke aus Messing und Bronze erhält. Ueber-
steigt der Metallübernahmepreis die Kosten des
Ersatzes , so wird der Unterschied dem Ablieferer
ausgczahlt . Im gegenteiligen Falle wird er
durch einen Zuschuß des Reiches ausgeglichen.
Durch dieses weitgehende Entgegenkommen der
Rcichsfinanzoerwaltung ist ein unmittelbarer
finanzieller Schaden bei der Ersatzbcschaffung
für die Hausbesitzer ausgeschloffen.

Diele Vergünstigungen gelten  je¬
doch nur  in dem Falle , in dem die Lieferung
der Ersatzgegenstände , der Aus - und Einbau von
der Behörde erfolgt , aber nicht , wenn die Er-
satzgegenstänöe selbst gekauft und eingebautwerden.

Im einzelnen gelten für die Auswechse-
lung der Türklinken und - griffe
folgende Gesichtspunkte:

1. Die Ablieferung braucht erst zu erfolgen,
wenn Erfatzstücke zur Verfügung stehen.

2. Der zur Ablieferung Verpflichtete kann
die abzulieferuden Metall -Türklinken und -Fen¬
stergriffe selbst ausbauen und die Ersahstücke
allch selbst einbauen . Für den Ausbau der ab¬
zuliefernden Metall -Türklinken und -Fenster¬
griffe wird außer dem Uebernahmepreis eine
besondere Ausbauoenstitung gewährt, dagegen
für den von ihm selbst vorgenommencn Einbau
der Ersatzstüüe nicht.



Seile US Rassauische » GewerbeblAtt Nummer 28

3. Iw Falle Ser zur Ablieferung Vcrpflich- 1
tete den Aus - und Einbau selbst vornimmt , kann
er sich die Êrsatzstücke entweder im freien Handel
beschaffen, soweit sic dort verfügbar sind, oder er
kann die von der Behörde beschafften Ersatzstücke
an den von den Kommunnlverbänden noch nam¬
haft zu machenden Stellen kaufen.

4. Die von der Behörde beschafften Ersatz-
siückc werden zu folgenden Einheitspreisen ab¬
gegeben:
1 Paar Ersatztürdrücker ohne Langschilü zu2Z0 ^l
1 Paar Ersatztürdrücker mit Langschild zu 3,50M
1 Paar Ersatztlirdrücker mit Langschild und

Nachlriegcl zu 4,501
1 Fenstergriff . 1,00M

5. Wenn der zur Ablieferung Verpflichtete
selbst einbaut , so steht es ihm frei, die Lang-
schilder vorläufig noch an den Türen z» be¬
lassen und nur die Türdrücker und die Fenster¬
griffe adzugrbe« . Er mutz allerdings damit
rechnen, daß möglicherweise nach einer gewissen
Zeit auch die Langschilder von ihm noch cingc-
forüert werden: dann ist er verpflichtet, auch
noch diese selbst cinzubancn.

6. Wenn der zur Ablieferung Verpflichtete
weder die Ersatzstücke selbst beschaffen noch den
Ausbau der Metall -Türklinken und -Fenstcr-
grisse und den Einbau der Ersatzstücke selbst vor¬
nehmen will, so kann er bei der beauftragten
Behörde die Lieferung der Ersatzstücke auf dem
vorgeschriebenen Meldcvvrdruck und die Durch-
siihrnng des Au^ und Einbaues auf dem vor-
geschricbenen Antragsvordruck verlangen . In
diesem Falle werden von der Behörde Ausbau-
kolonnen in die Häuser geschickt, welche die
metallenen Türklinken einschließlich Langschildcr
und die Fenstergriffe abnehmen und Zug um
Zug die Ersatzstücke anbringen . Bei dieser Art
der Durchführung erhält der Hauseigentümer
lediglich den von der Behörde festgefttztcn
Nebennahmepreis nach Abzug des Kaufpreises
für die behördlich geilieferten Ersatzstücke, aber
keine Ausbauoergütung , die der Ausbaustelle
zufällt. Der Einbau der Ersatzstücke wird von
der AuSbaustcAe für den Betroffenen kostenlos

rchgeführt. Diese Art der Auswechselung ist
r für den zur Ablieferung Verpflichteten mit
geringsten Mühe verknüpft.

6enossenfchalttiche5.
Erwerbs- und Airtschaftsgenosienschaftenam

Mittelrhei ».
Unter dem Borsitz des Verbandsdirektors,

Geheimrats D r . Alberti -- Wiesbaden , wuroe
am 3. Juni in Soden  ver 57. Berbandstag
eröffnet . Im Fahre 1917 hat der Mitglieder¬
stand des Verbandes um eine Kreditgenossen¬
schaft (Weilburg ) und 15 Landwerkergenossen¬
schaften zugenommen . Des Verbandes 94 Ge¬
nossenschaften, die sich auf 65 Städte der Pro¬
vinzen Hessen-Nassau und Rheinland und des
Großherzogtums Hessen verteilen , bestehen aus
74 Kredit -, eine Bau - und 19 Handlverker-
genossenschaften. Der Durchschnittssatz der Di¬
vidende betrug 1917: 5,66 Prozent , 1916: 5,50
Prozent . Die Gcschäftsgutlraben der Mitglieder
beliefen sich auf 27 8:54 689 Mark , die Reserve¬
fonds auf 16 362929 Mark . An dem eigenen
Vermögen von 67 Kreditvereinen mit zusam¬
men 44 521053 Mark haben teil Gruppe 1
(Genossenschaften mit einer Mitglieder 'ahl von
weniger als 10 °/» Landwirte ) mit 36157 526
Mark , Gruppe 2 (mit mehr als 10«/« selbstän¬
diger Landwirte ) mit 8 363 527 Mark.

Die Reihe der Borträge cröfsnele Verband ?-
revisor Seibcrt  sen . - Wiesbaden mit einem
Bericht über die neugegründele Abteilung für
Handwerkergenossenschaften, dem zufolge jetzt
fast sämtliche Handwerkergeuosscuschaflen des
zuständigen Kammerbezirks dem Verbände an
geschlossen sind. Dringend empfahl der Redner
den iveiteren Ausbau der Genossenschaften. Tie
während des Krieges entstandenen <»>enosscn
schäften wurden nicht als Lieferungsgenossen
schäften ins Leben gerufen und sind zunächst
für die jetzigen Bedürstiisse in der Kriegszeit
zugeschnitten. Ter Ausbau derselben zu Lie>
ferungs - und Rohstofsgenossenschaftcn sei drin
gend zu empfehlen und :nnr dieser Ausbau
verhelfe den Genossenschaften auch über die
Kriegszeit hinaus zu einem vollen Erfolg . Ver

bandsrevisor Seibert  jun . - Wiesbaden be¬
richtete Uber ausgeführte Revisionen . Seine
klaren praktischen Erläuterungen sollen gedruckt
und allen Organisationen zugänglich gemacht
werden . Hierzu führte Berbandsanwalt Prof.
Dr . Crüger - Berlin aus , daß der spätere
Wiederaufbau des Handwerks , nach Meinung
maßgebender Stellen , nur durch straffste Or¬
ganisation möglich sei, da die Ansprüche des
Staates in Zukunft erheblich strenger seien
als im Kriege. Außerdem würden die nach dem
1.' August 1914 gegründeten Handwerkerge¬
nossenschaften als Handelsorganisationen an¬
erkannt und vom Staate mit Aufträgen be¬
dacht werden . Im Laufe dieses Jahres findet
eine ganz Deutschland umfassende handwerks¬
statistische Ausnahme statt . Die Einrichtung von
Handwerker-Schiedsgerichten soll ins Auge ge¬
faßt werden . In der Besprechung wurden
schwere Klagen über die außerordentlich , läs¬
sige Bezahlung der gelieferten Heeresausträge
seitens der Behörden laut . So haben , um nur
ein Beispiel zu geben, die Angehörigen des

Wiesbadener Metallgewerbes
für im Jahre 1917 ausgesührte Lieferungen
im Werte von 1188 000 Mk. noch 585 000 Mk.
zu erhalten . Alle Beschwerden und Mahnungen
sind, wie berichtet wurde , an den maßgebenden
Stellen bisher erfolglos geblieben . Viele an
diesen Lieferungen beteiligte Handwerker seien
dadurch in schwere finanzielle Not geraten,
weil ihnen jegliche Betriebsmittel fehlen. Die
folgende Entschließung wurde einstimmig an¬
genommen:

„Die Abteilung für Handwerksgenossenschas-
ten richtet an die Staatsbehörden »vor allem
an die „Winnba " das dringende Ersuchen,
nach kaufmännischen Grundsätzen , d . h . Zug
um Zug, bar zu bezahlen,  außerdem
für Abstellung der Rügen bei Verspätung der
Lieferungen Sorge zu tragen ."
Es sprachen,sodann Prof . Dr . Crüger

über den „Wiederaufbau des Handwerks " und
R . L e t s che r t - Wiesbaden über „Erfahrungen
mit .Handwerkergenossenschaften", Diese Vor¬
träge und die sich daran anschließenden Be¬
sprechungen waren außerordentlich lelftweich für
das Genossenschaftswesen im Handwerk , das
durch diese Tagung eine lvesentttche Förde¬
rung erfahren hat . Der zweite Tag war der
Beratung über die Kreditgenossenschaften ge¬
widmet.

und Wünsche der betressenden Handwerker entschieden
iverden. Die Geschäftsstelle des KreisrUrbandeser¬
hielt den Auftrag, den fachlichen Zusammenschluß
zu fördern und zu diesem Zweck vorbereitende Hand-
wcrkerverfammlungen zu berufen. Wenn der sack>-
liche Zusammenschluß des Handwerks»zur Wahrung
der besonderen  Berussinteresten , sowie zur
Hebung des Standesbelmißtstins als notwendig er¬
achtet wird, so erkennt die Versammlung aber ebenso
wichtig und notwendig an, daß die verschiedenen
handwerklichen und gewerblichen Körperschaften sich
zur Wahrung Ihrer gemeinsamen Interessen im
Kreisverband zusammenschließen müssen. Die an¬
wesenden Vertreter von Innungen , die dem Kreis-
verband noch nicht beigetreten sind, übernahmen cs,
aus den baldigen Anschluß hinzuwirken.

Die nächste Kreisoersammlung soll in Lorch statt-
findem

Aus der Mitte der Versammlung wurde der
Geschäftsstelle für ihre erfolgreiche Betätigung, ins¬
besondere in der Einziehung von Forderungen,
Dank und Anerkennung gezollt und den Anwesenden
die rege Benutzung der Geschäftsstelle eindringlich
empfohlen.

Bus den Krasmrbänden.
«rcisverband Rheingau.

Die dies,ährige Hauptversammlung des Kreis-
Verbandes fand unter verhältnismäßig zahlreicher
Beteiligung am 30. Funi in Geisenheim statt. Ter
-Vorsitzende, Herr Bildhauermeister Ferd. Leon¬
hard,  Eltville, leitete die Verbandlungcn. Der Gc-
schäftsführcr, Herr Architekt Bruns,  Rüdeshcun, -
erstattete den Jahresbericht, der ein anschauliches!
Bild der vielseitigen Tätigkeit des KrciSverbandes
entrollte und von der Versammlung beifällig aus¬
genommen wurde. Im Anschluß an den Berichs gab
der Sekretär des Güverbevcreins für Nassau, oee-
katz , Wiesbaden, näheren Aufschluß über die Roh¬
stoffversorgung des Handwerks in der Uebecgangs-
zeit. Tic von dem Rechner des Kreisverbandes.
Herrn SaktlermeistccEg er , Winkel, vorgctragene
Jaliresrechrrmia wurde von einer drciglicdrigenKvm-
mission geprüft und als richtig befunden. Ter von
denr Kreisveroand errichteten Bürgerstrstung sur
den Wiederaufbau des Handwerks sind ins setzt
etiva 4000 Mark zugcslosseu. Der Haushaltsplan
für 1918 fand Genehmigung. Weiter erklärte s,ch
die Versammlung damit einverstanden, daß der
vom Zentralvorstand ausgestellte Organisatwns - und
Arbeitsplan für die Kreisverbände als Grundlage
für die Satzungen angenommenwerden soll.

Vereinssekretär Seekatz sprach über den sachlichen
Zusammenschluß des Handwerks unter besonderem
Hinweis auf die derzeitige Lage,und die Zukunft
des Handwerks. An diesen Vortrag schloß eine
ausgedehnte Besprechung, in der die Vor- und
Nachteile der freien Vereinigungen und der Zwangs¬
organisation erörtert wurden. Die Versammlung
nahm eine Entschließung an, wonach sic sich für
die stäotwendigkeitdes sachlichen Zusammenschlusses
des Handwerks anssprach. Die,Frage , ob freie oder
Zwangs-organisation, lvurde offen gelassen und soll
unter Berücksichtigung der selveiligen Verhältnisse

Um  Nassau.
Anträge zur Errichtung»o» Zu>augsi«u»«gen
sind bei dem Herrn Regierungspräsidenten für
nachstehende Handwcrkszweige gestellt worben:
Für alle im Untertaunuskreis das Schuhmacher¬

handwerk betreibende Handwerker:
für alle im Untertaunuskreis das Bäckerhand¬

werk betreibeiche Handwerker:
für alle im Nntcrtaunnskreis das Metzger-

Handwerk betrübende Handwerker;
'für alle im Untcrtaunuskreis das Schmiede-

Handwerk betreibende Handwerker;
für alle im ilntertaunuskreis das Schreiner-

Handwerk betreibende Handwerker;
für alle im Nnterlahnkreis das Schuhmacher-

Handwerk betreibende Handwerker;
für alle im Unterlahnkreis das Anstreicher-,

Maler - und Lackiererhandwerk betreibende
Handwerker:

für alle im Kreise Dill das Sattler -, Tapezierer¬
und Polstercrhandwerk betreibende Hand¬
werker;

für alle im Kreis- Usingen das Wagnerhandwerk
betreibende Handwerker;

für alle iw Kreise Höchst das Wagncrhandwerk
betreibende Handwerker. ^
Mit der Durchführung des gesetzlichen Ab-

stimmnngsvcrsahrens wurde jeweils der Kgl.
Landrat des betreffenden Kreises als Kommissur
beauftragt.

Güterrechtsregister.
Gütertrennung haben vereinbart die Ehe¬

leute : Philipp Kugel stabt  und Rosa, geb.
Rupp in Hahn im Taunus ; Oberinspektor
Friedrich Wilhelm Moritz  und Helene Gcr-
trude. geb. Höl? in Kronthal im Taunus ; Medi¬
zinaldrogist Walter Schlamm  und Elisabeth,
geb. Letze rich zu Wiesbaden.

Lin Schmirgelfchleifftein , 8X2«. 3« verkaufen.
v Näheres Wiesbaden,  Herderstratze8, im Laden.

Gewerbetreibende"SÄ
Sand-Näh-Ahle „Einzig".

i Jeder sein eig. Ätttlrr u. Schuster. Die Ahle
I iiüht Sreppstiche wie eine Nähmaschine. Maa
' kann Schuhe, Geschirre, Treibriemen, Pferd«
u. Wagendecken, Sättel, Säcke» Segeltuch selbst
flicken. Whahle .Einzig" ist die beste, welche
bis hente in den Verkauf gelangte. Stück mit
3 verschied Radeln, Gan u.Gebrauchsanweisung
Mk.4.b0, 2 St . Mk 8.i>0, 4 St .nur Mk. 16.—,
verievd unter Nachn., Porto »i. Verpackung frei

VerMndfcaaa „O  rmanla"
Schiltighrim-Straßburg 230.

INSERATE
haben indemNassauischen

Gewerbeblatt
weiteste Verbreitung!
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